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Stadtratsbeschluss 

SRB Nr.  2026-120  aus  der  Sitzung  des  Stadtrats vom  11.  Juni  2026 

Traktandum  4:  Ersatzneubau Lehnenkonstruktion Neubrückstrasse; 
Projektierungs- und Ausführungskredit 
2021.TVS.000139 

1. Der  Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag  des  Gemeinderats betreffend Ersatzneubau 
Lehnenkonstruktion Neubrückstrasse; Projektierungs- und Realisierungskredit. 

2. Für  die  Projektierung und  die  Ausführung wird ein Kredit  von Fr. 6 400 000.00  (inkl. 
MwSt) zulasten  der  lnvestitionsrechnung, Konto IN510-001687 (Gemeinkostensammler 
GS510-IK-000035), bewilligt.  Der  vom Gemeinderat bewilligte Projektierungskredit ist 
darin enthalten. 

3. Der  Gemeinderat wird beauftragt, diesen Beschluss zu vollziehen. 

(47  Ja,  6  Nein,  0  Enthalten) 

Fakultatives Referendum 
Ziffer  2  dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Artikel  37 
der  Gemeindeordnung  der  Stadt Bern vom  3.  Dezember  1998 (GO;  SSSB  101.1)  und 
Artikel  70 des  Reglements vom  16. Mai 2004  über  die  politischen Rechte  (RPR;  SSSB 
141.1). Er  wird voraussichtlich  am 13.06.2026  auf ePublikation.ch publiziert, so dass 
die  Referendumsfrist bis  am 12.08.2026  laufen wird. 

Namens  des  Stadtrats 
Das  1.  Stadtratsvizepräsidium 



Die  stellvertretende Leitung  der  Parlamentsdienste 

Der  Beschluss geht  an: 

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 
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